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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

22.06.2018 

Geschäftszahl 

Ra 2018/07/0365 

Rechtssatz 

Nach Art. 3 Abs. 1 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 wird 

die "Verfolgungsverjährung ... durch jede der betreffenden Person 

zur Kenntnis gebrachte Ermittlungs- oder Verfolgungshandlung der zuständigen Behörde unterbrochen" und die 
Verjährungsfrist beginnt nach "jeder eine Unterbrechung bewirkenden Handlung" von neuem. Damit erübrigt 
sich die Qualifikation der "Vor-Ort-Kontrollen" als Verfolgungshandlung. Es genügt für die Unterbrechung der 
Verfolgungsverjährung bereits jede "Ermittlungs- oder Verfolgungshandlung" (vgl. VwGH 29.5.2015, 
2012/17/0198). 
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